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Sehr geehrter Herr Mehdorn,

ich schreibe Ihnen bezüglich der in der Pressemitteilung vom  29.08 2008 verbreiteten Nachricht zur Einführung eines „Bedienzuschlags“ und einer „Servicegebühr“.

Als Mitarbeiter eines Unternehmens, das ähnlich dem Ihren eine Quasi – Monopolstellung innehat, kann ich die Entscheidung bezüglich des Bedienzuschlags nur gutheißen. 

Auch mein Arbeitgeber hat mit den gleichen Schwierigleiten wie die Bahn – Ag zu kämpfen:  Eine weit zurückreichende Geschichte, in welcher  mein Arbeitgeber lange Zeit weitgehend das Angebot allein bestimmen konnte; zurückgehende Besucherzahlen bei gleichzeitig gestiegenem Anspruchsdenken sowie stetig steigende Personal und Energiekosten.
Der von der Bahn – Ag gemachte Versuch der Einführung einer Servicegebühr wäre das probate Mittel, den sinkenden Kirchensteuereinahmen ein wirkungsvolles Instrument entgegen zu setzen. Da sich das Unternehmen „Kiche“ besonders als kundenorientiertes Serviceunternehmen  am immer mehr globalisierten Markt behaupten muss, kann und muss dieser Bereich ausgebaut werden. Dass allerdings Service seinen besonderen Preis hat, versteht sich von selbst. Gerade deshalb scheint mir die Einführung der „Servicepauschale“ sinnvoll zu sein, belastet sie doch in erster Linie denjenigen, der die besondere Bedienung in Anspruch nimmt: Gottesdienstliche Serviceleistungen wie Predigt, Gesang oder Gebet könnten je nach Anspruch des Kunden en bloc oder einzeln gebucht werden; besonders im serviceintensiven Bereich von Eucharistie/Abendmahl ließe sich mittels der Servicegebühr eine größere Preisgerechtigkeit bei gleichzeitiger Kundenfreundlichkeit herstellen.
Hinzu kommt, dass es sich bei der Austeilung von Wein und Brot um zwei getrennte Serviceverfahren handelt, die - analog zu Ihrem Verfahren, den Erwerb einer Hin- und Rückfahrkarte doppelt abzurechnen -, zur Haushaltskonsolidierung erheblich beitragen könnten. 

Seelsorge und Beichte lassen sich durch minutengennaue Abrechnung nach dem Verursacherprinzip kalkulieren, der Einsatz von temperiertem! Wasser bei Taufhandlungen kann durch eine Literabrechnung spitz gerechnet werden.

Die von der Bahn – Ag angebotenen Ermäßigungen Bahn- card 25/50 lassen sich problemlos auf das Angebot der Kirche übertragen: Denkbar wäre eine Treuekarte, die einen prozentualen Teil der Servicegebühren sammelt (Prayback – card) und in Sachpreisen wie Kerzen, Devotionalien, Erbauungschriften wieder ausschüttet oder ein Guthabenkonto (pre –pray), von dem die Serviceleistungen je nach gewählter Karte reduziert abgebucht werden.
Kritiker solcher Servicegebühren können m.E. mit Erfolg an die gemeindlichen Ecclesia – Automaten verwiesen werden, die das gleiche Angebot rund um die Uhr bereit stellen und eine echte Alternative zur betreungsintensiven Personaldienstleistung darstellen.
Mit großer Spannung erwarte ich daher die von Ihrem Unternehmen geplanten zukünftigen Erneuerungen.
Mit freundlichen Grüßen

                Ralf Herbertz, Kerpen



Herr 


Helmut Mehdorn
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